
DIe Bedeutung der Reichsgrundgesetze
IUr die konfessionellen

Wiedervereinigungsversuche
Eın verfassungs- un kırchengeschichtlicher Beıtrag

ZU[r Beleuchtung der Wiedervereinigungsgebote
1M Augsburger Religionsfrieden VO  = 155
un 1mM Westliälischen Frieden VO  - 1648

Von Christoph Stumpf

errn TrTof IIr Tes Hh.c eier Landau
ıIn ankbarer Hochachtung

Die Wiedervereinigung der Konfessionen WarTl eiNne Thematik, welche 1ImM
NSCHAILU die Reformation nicht LLUT 1mM großen Maße die Theologen,
sondern VOTL em auch die urısten des alten Reiches beschältigte. Sowohl
HTE den Augsburger Religionsfrieden VO  — Han als auch UuUrc den West-
fälischen Frieden 648 wurde die religiöse Struktur des eiligen Öömischen
Reiches Deutscher Nation L  e geordnet: ZU. ersten Mal wurde 11U auf der
Ebene VO  e Reichsgrundgesetzen die konfessionelle Spaltung anerkannt; In
der Frage der Kirchengüter wurden Kompromisse zwischen den Anhan-
SCIN beider Religionsparteien gefunden. Doch auch WE VO Reich die
kon{iessionelle Spaltung nunmehr anerkannt un UuUrc €l Reichs-
grundgesetze zudem stabilisiert wurde, enthielten el Dokumente
dennoch gleichzeitig den Aultrag die Religionsparteien, die konfess1i0-
ne Spaltung überwinden.

Nach{folgende Ausführungen dienen 1U der Untersuchung der rage,
welilche Funktion diese Wiedervereinigungsgebote innerhal der beiden
Reichsgrundgesetze hatten. Weiterhin sollen jene Versuche betrachtet WEeI-
den, die In der Absicht der Herbeiführung einer religiösen Wiedervereinl-
Sgung Hfe  me wurden.
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Der religiöse Wiedervereinigungsaulftrag
1M Augsburger Religionsirieden

Innerhalb des Augsburger ReligionsiIriedens and der Aulitrag, eine religlöse
Wiedervereinigung anzustreben, In verschiedenen Vorschriften seinen Aus-
TUC er ıIn den Regelungen Der die Errichtung eines dauerhalften
Friedens (S8&8 un! F} ber den uIschu der Beschlulsfassung In der Be-
kenntnisirage S 10) un ber die Einbeziehung der Angehörigen des Augs-
burger Bekenntnisses In den Frieden (S 15) normilerte insbesondere e1-
11C  — Wiedervereinigungsauftrag.

Demnach wurden innerhalb des Reiches bis der erwarteien konfessio-
nellen Wiedervereinigung die Religionsparteien ZAFE Einhaltung des konies-
sionellen Friedens verpflichtet Als Wege, auf denen die inıgung In den
stehenden Religionsiragen finden Wal, schlugen die Veriasser des eli-
gionsfiriedens eın General- oder Nationalkonzil SOWI1E Religionsgespräche VOVL.

Funktion des Wiedervereinigungsauftrages
Dem Wiedervereinigungsauliftrag kamen innerhalb des Augsburger Religi-
onsiriedens verschiedene Funktionen die nachfolgend erortern Sind:

UJSCHAU der Entscheidung über die Religionsfrage
Dadurch, dals die Religionsparteien ZUr „Vergleichung“ beauftragt wurden,
erga SICH. da das Reichsrecht selbst eine Unterscheidung zwischen einer
wahren un! einer unwahren eligion nicht vornehmen wollte 65 vermied
also PinNne Beantwortung der religiösen Wahrheitsirage. Vielmehr wurde die-

als Gegenstand eines innerkirchlichen Lehrkonilikts behandelt, welcher
allein die religiösen Kräfte 1mM außerrechtlichen Bereich beschäftigen sollte!.

Gleichzeitig wurde der Religionsstreit jedoch auch dadurch In rechtliche
Bahnen gelenkt, dafls das Reichsrecht mögliche Wege TL religiösen Vereinl-
gung aufzeigte“. Das Reich behielt selbst seınen religiös-christlichen CHhas
rakter Del, uDerl1e CS jedoch der Theologie, den Inhalt jener christlichen
eligion ermitteln un konfessionell auszufiullen Keineswegs drängte
hierbei eine rechtlich edingte religiöse Indifferenz In den Vordergrund;
vielmehr ahm CS das Reich hin, dals DISs ZULr ersehnten Entscheidung der
Religionsfrage ZwWeI Konfiessionen nebeneinander bestanden, deren eweili-
CI Wahrheitsgehalt auftf juristischer Ebene nicht hinterfragen war?.

iıne völlige Loslösung des Staates VO  - der eligion Warl dieser Zeıt
gleichwohl schlichtweg undenkbar ach damaliger Auffassung das
kirchliche un das politische Leben untrennbar miteinander verbunden
und beruhten aufti der gemeinsamen Grundlage einer friedlichen Eintracht

artın Heckel, Säkularisierung, 1n ZRG Kan Abt. 1980 1—-163, hier F5  00
Martin Heckel, Dıe Krise der Religionsverfassung des Reiches un die Anfänge des

Dreißigjährigen Krieges, HX Konrad Repgen (Hrg.) rlieg un! Politik
vn 7 Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 9) München 1988, 107-1 L, hier

Heckel (wıe Anm 15  \O
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V-O weltlicher und geistlicher Herrschaft, VO  — FEGHUM und sacerdotium eın
Gegensatz zwischen weltlicher un: geistlicher Herrschafift bedeutete dem-
ach gleichzeitig eiINeEe existentielle Bedrohung*. Dennoch ahm I1la die
iglöse Zweideutigkeit 1m Reichsrecht hin un! versuchte/ CiIE tabili-
sieren, damit die Auseinandersetzungen politisch, rechtlich un: militä-
risch neutralisieren.

Rechtfertigung Konfessioneller Zugeständnisse IM Reıichsrecht

Wenngleich das Reich seinen religiösen Grundcharakter beibehielt,
1 €  - CS T1  x gleichzeitig ZwWel religiöse Richtungen, die tfür sich ın NSpruc.
nahmen, diesen Grundcharakter eigenständig auszuliullen und damıt die
Reichsgewalt konfessionel eterminieren. 1€eSs SC das Erfordernis für
Kompromilslösungen für die Übergangszeit bis ZUT Wiedervereinigung der
Kon{fessionen, deren Rechtfertigung diese wiederum UTrC den Wiederver-
einigungsau{ftrag erfuhren.

Das Festhalten einer spateren Wiedervereinigung War die Vorausset-
ZUNg aIur, dals ZWeEeI sıch nseltig ausschließende religiöse Autlftfassun-
SCcCH unter der Klammer des Reichsrechts die jeweilige Ex1istenz gegenseıtig
hinnahmen. Beide Seiten; sowochl die Seıite der Augsburger Konfession WI1IE
auch die römisch-katholisch. eıte, Dezichtigten sich ZWal gegenseıtig der
Haresie und sprachen siıch einander 1Im Grunde das Existenzrecht ab? Den-
och leistetenel Seiten 1U mıt dem Augsburger Religionsirieden kon-
kludent Verzicht auftl essentielle Anliegen, WI1E die römisch-katholische eıte
auftf die bischöfliche Jurisdiktion In evangelischen Territorien und auft die
Nutzung des Kirchengutes, un die evangelische Seite auft die unbeschränk-

Verkündigung des Evangeliums.
Fuür die röomisch-katholische II bedeutete der Augsburger Religions-

Iriede ihrem Selbstverständnis entsprechend lediglich eine vorläufige TEIS-
gabe ihrer Rechte. Die geistliche Jurisdiktion ihrer Bischöfe Walr ihrer VOr-
stellung ach NUur vorübergehend suspendiert. Überhaupt 1e ach ihrer
Ansicht die romisch-katholische Koniession die Reichsreligion; die Zuge-
ständnisse die nhänger der Augsburger Konfession stellten ingegen
L1UTLTE vorübergehende Ausnahmen dar un! gingen auch nicht weıiter, Als S1E
ausdrücklich 1mM ext des Religionsfiriedens ixiert aiec

ach protestantischer Auffassung konnte dagegen der Augsburger eli-
gionsiriede L1LUT den ersien Schritt auf dem Weg, das Christentum VO  . den
Häretikern innerhal der wahren Kırche befreien, bedeuten®.

Berndt Hamm, Von der spätmittelalterlichen reformatio AT Reformation: Der Pro-
zeilßs nNnOormatıver Zentrierung VO  e Religion und Gesellschaft In Deutschland, 1n Archiv
für Reformationsgeschichte 1993 /-81, hler

Heckel (wıe Anm 2) 415
Hans Bornkamm, Zum Problem der Gleichberechtigung der Konfessionen 1ImM

un Jahrhundert: Dıe religiöse und politische Problematik 1m Verhältnis der Kontfes-
sionen Im IC 1n Archiv für Reformationsgeschichte F265 209—-227 hier A
D  ©0
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Insgesamt diese gegenseıltigen Zugeständnisse VO jeweiligen
konfessionellen Standpunkt aus 11ULI dann denk- und erklärbar, WECI1I1 der
provisorische Charakter ausdrücklich dadurch festgestellt wurde, dals eine
spätere Wiedervereinigung der Christenheit ın Aussicht geste wurde/
die Dauerhaftigkeit des Friedens resultierte damıt aus der Vorläufigkeit sSEe1-
1IET Regelungen. DIie Tatsache, dals teilweise schon sehr bald die olinung
auf eine relig1öse Wiedervereinigung der Überzeugung der Unüberwindbar-
eılt der Glaubensspaltung wich, konnte SC  1e€  ich aber nichts mehr daran
aändern, dals ennoch den bikonfessionellen Kompromilslösungen fest-
gehalten wurde®.

Umgestaltung der alten Reichsverfassung
Durch die CC Doppelkon(fessionalität auft der Reichsebene wurde welter-
hin die althergebrachte Reichsverfassung vollkommen umgestaltet: Die
Reichsorgane wurden T7E dem paritätischen Prinzıp unterwortien. Das
Streben ach Verhinderung einer Spaltung der Rechtsordnung und die Be-

LONUNGg der Vorläufigkeit hatten 1T olge, dals die paritätische Ordnung als
vorläufige egelung „Ininderer Art und Legitimitat”, als Notverfassung,
Ausnahmeverfassung oder Übergangsverfassung begriffen wurde?. och
wurde gerade diese Ordnung letztendlich JALE Überlebensgarantie 1ür das
„neinge” Reich

1U 1er schon eine VOoO Panıtat der Konfiession auft dem Boden des
Augsburger Religionsfriedens entfaltet wurde, erscheıint {raglich*“. Dıe of-
171e 111e Anerkennung zweler Bekenntnisse, die Bekenntnistfreiheit der
Reichsstände un das jeweilige konfessionell edingte Auswanderungs-
recht tragen ZWar bereıits ublime paritätische Zuge DIie paritätische Aus-
gestaltung hatte indes lediglich den Charakter eines Stillhalteabkommens
bis ZU  — konfessionellen Wiedervereinigung‘ Insgesamt bedeutete der Re-

ligionsfrieden jedenfalls nicht, dafs 1U die beiden Konf{ifessionen GJeIc  e -
rechtigt nebeneinander gestanden hätten. ESs 1e der IUr die Protestanten
schmerzliche geistliche Vorbehalt 1n des Augsburger Religionsirie -
dens, der die geistliche Territorien aussc.  jelslich Besitzstand der rO-
misch-katholischen Konfession erklärte. Überhaupt WarTr ach römisch-
katholischer Au{ffassung, der 1 NscChIu auch die kaiserliche Pollitik Lolg-
te: der Religionspartel der Augsburger Konfession LLUT das ausnahmswelse

Hans Bornkamm (wıe Anm 6)
Heckel (wıe Anm. 2;) 116 29 ders., Dıie Menschenrechte 1mM Spiegel der refior-

matorischen Theologie, Heidelberg 1987, 30; uch schon Johann Jacob Moser, Von
der Teutschen Religions-Verfassung, Leipzig LL 2090722953

artın Heckel, Parıtat, 1n ZRG Kan Abt 49 1963 261-—-420, hier 308
Befürwortend insbesondere Friedrich VOoO  — Bezold, Geschichte der deutschen Re-

Iormation, Berlin 1890, 870; verneinend beispielsweise arl Köhler, Der Augsburger
Religionsfriede und die Gegenreformation, 17 Jahrbücher für deutsche Theologie E

1878) 392, 394396
Vgl Köni1g Ferdinand 1n der Resolution VO August 15 nach Christoph Leh-

INann, De DaACC relig1on1s cla publica el originalia, Frankfurt Maın, L7ZOZL,
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zugestanden, Waäas ausdrücklich 1mM ext des Augsburger Religionsiriedens
festgehalten warl2

raglic. 1st damit, OD nıicht bereits mıt dem Augsburger Religionsirieden
un nicht erst 1806 das alte Reich Ende WArTr. Vor em dem alser, der
schon ın der vorhergehenden Jahrhunderten die mıt seinem Amt verbun-
denen politischen Rechte verloren hatte un eigentlich LLUT och Ehren-
rechte ausüben konnte, wurde 1U  — HTC die Aufhebung der religiösen Ho-
mogenıitat 1mM Reich 1SC. mıt der Kirchenvogtei un! dem religiösen Rich-
teramt se1ine etzten wichtigen Bastionen 1mM Reichsleben un! damit über-
aup eine seiNer weniıgen och wesentlichen Funktionen praktisch O-
gen? DIie Einheit MC}  5 FEgNUM un! sacerdotium konnte jedoch 11U[T dann be-
stehen, WenNnn der alser als oberste weltliche Nnstanz mıt dem SanNzel) Reich
den Glauben teilte. 1€S$s War selbstverständlich In einem doppelkon{essio-
nellen System 1SC unmöglich. Der Augsburger Religionsirieden edeu-
tetfe dementsprechend eine Verabschiedung VO  - der mittelalterlichen
Reichsidee, wonach die Reichseinheit Urc einen einheitlichen Glauben

sichern war!*. wenngleich die Fiktion der Einheit VO  - FEgHNUM un er-
dotium DIs 1806 aufrechterhalten wurde un damit das Reich, TEUNC
veränderten Pramıissen, fortlebte

Ausschluß Von Sekten

Eın Nebenaspekt des €el Religionsparteien gerichteten Auftrages ZUr

Vergleichung un erein1gung 1st auch In dem Verbot VO  , Sekten enthalten.
Das, Was POSItLV In den 9, 1 11 un! VOTL em In des Augsburger Re-
ligionsfriedens finden WAr, Waäal gleichzeiltig negatıv In ausgedrückt:
Die iındende wahre Religion War allein In den beiden, UTC den Augs-
burger Religionsirieden anerkannten Konfessionen suchen, wobei eine
Berücksichtigung anderer divergierender Lehrmeinungen, wWI1ie S1E Urc
weıltere kirc  ıchen Abspaltungen bZw. Sekten geplieg wurden, G
schlossen wurde. Hierbei War das Verbot VO Sekten nicht als eın Döswilliges
Bündnis der beiden iuhrenden Bekenntnisse schwächere Religions-
gemeinschaiten auizufassen. 1lelmenr tellte CcS5 VOTL em einen wesentli-
chen Ausdruck eiINeEeSs rudimentären Gefühls für die Gemeinsamkeiten ZWI1-
schen Augsburgischem und Römischem Bekenntnis dar!>

12 T1L7Z Dickmann, Der westfälische Frieden, Munster 1965, 346
13 TILZ Hartung, arl und die deutschen eichsstände VOoO  — 6-—1 Halle

1910, Tübingen I94%, 167.
Heıinz Duchharadt, Protestantisches Kaisertum 1Im alten Reich, Wiesbaden IR

15 Bornkamm (wie Anm 6) JE
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Wege ZUT religiösen Wiederverein1gung
Der Augsburger Religionsfrieden empfahl den beiden streitenden Religions-
parteien verschiedene Wege, einen Ausgleich untereinander finden
neben einem General- oder Nationalkonzil Nanntfe auch „Kolloquien“,
womıiıt Religionsgespräche gemeint

Konzıl

Nachdem schon ın er  NCH Zeıiten innerkirc  iche Spannungen auf
Konzilien erfolgreic abgebaut worden wurde in der Reformatlions-
zeıt das Konzil geradezu einem Allheilmittel ZUr Wiederherstellung der
kirc  ıchen Einheit hochstilisiert!® Hierbei erschien damals die 3rC
Luther begründete In der kirc  ıchen Landschaflit Deutschlands
nicht als einz1ges auf einem Konzil beratendes Thema uch eine Reihe
VO berelits früher aufgeworifenen un bisher nbeantwortet gebliebenen
innerkirchlichen Fragen harrten einer LOsung, für welche eın Konzil als das
geeignete OoTrTum angesehen wurdel

Die bedeutendste Schwierigkeit bel der Einberufung eines Unionskonzils
WarTr indes, daß€l Seiten sich ZWal hinsichtlich der Funktion des Konzils
als Ort für Vermittlungsversuche ein1g gleichzelt1ig jedoch I-
sSsChHh1e  A Vorstellungen VO Begrilf un: damıt auch VOIN der usam  N-

sSetIzunNg des Konzils pflegten

a) Der Konzilsbegriff im Verständniıs der Augsburger Konfession
Von der lutherischen Partel behauptete bisweilen die Gegenseite, dals s$1e

jegliche Autoritat also namentlich auch die ıIn Form eines Konzils SC-
bte überhaupt ablehne!S. 1ese Ansicht 1st jedoch lediglich ıIn eiıiner
höchst oberflächlichen Betrachtungsweise begründet: Nun hatte Luther auf
dem Reichstag Orms ZWar die Autorität sowohl des Papstes als auch die
der Konzilien als ehlbar In rag gestellt; diese Kritik galt jedoch LUr dem
edanken einer Unfehlbarkeit des Konzils, nicht jedoch der Institution des
Konzils als solcher??. Mithin ertonte der Ruft ach einem allgemeinen Kon-
zil gerade auf protestantischer Seite?®9. 1es dürfte die Bereitschafit der Kurı1e,
sich hierauft einzulassen, dementsprechend gemindert haben“‘, zumal

Vgl Joseph Or Die Reformation In Deutschland, IL, Freiburg/Breisgau
200

OTT7Z (wıe Anm 16) 200
Diese unhaltbare Ansicht wird besonders hartnäckig bel Heribert Raab, Kirche

un! aafl, München 1966, 39, vertreten
T1L7Z Hartung, Deutsche Geschichte Vo  — 1515 un 1648, Berlin 1971,
Paul oachimsen, Die Reformation als Epoche Deutscher Geschichte, München

1951, 93, 233235
21 Vgl arl Brandıi, Die deutsche Reformation, Leipzig 1927, 278 f
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sich das Papsttum hnehin schon se1ıt einiger Zeıt innerhalb der eıgenen Par-
tel konzilaristischen Forderungen gegenüber AA Wehr sSeizen mußte22.

ach lutherischer Auffassung Wal das Konzil die oberste irdische 2stan?
der Christenheit, welche das Recht hatte, Glaubensgrundsätze deflinieren
und Glaubensstreitigkeiten entscheiden. SOowelt I1la  - sich mıt der
römisch-katholischen Auffassung och ein1g. och konnte das Konzil ach
Ansicht der Reformatoren durchaus aıich ırren zumindest sofern nicht die
geistliche Kirche In ihm andelte zumal das Konzil ach dem IUS human-

einberuftfen un! durchgeführt wurde. ingegen wurde die Fe  arkeıt
des Konzils eıtens der römisch-katholischen Theologen bestritten.

DAas Konzil WaTlt! weiterhin ach lutherischer Auffassung die Heilige
chrift gebunden, e stand ihr un durite nicht ber das Evangelium
selbst veriügen. Dementsprechend sollte das Konzil, das die evangelische
Religionspartel aufgrun: der bestehenden Mißßstände einberufen sehen
wollte, als gemeinsame brüderliche Zusammenkunft z7A371 Ausraumung der
bestehenden Diftferenzen 1n Glaubensiragen ausgestaltet werden?®>. Weıter-
hın sollte In Deutschland stattfinden, gleichberechtigter Beteili-
guNg beider Religionsparteien. Als Entscheidungsgrundlage durfte ach der
Auffassung der protestantischen Religionspartei allein die Heilige chrift
dienen“*, beispielsweise aber nicht die Tradition.

Interessan 1st auch die © die der weltlichen Seite zugedacht Wa  —
Nach Luther*>? die Fursten 1m Rahmen einer wohlverstandenen Fur-
sorgepllicht aliur verantwortlich, Mifßstände innerhalb der Kirche besei-
tigen“®. 1€es konnte auch CeINE entsprechende Mitwirkung der Durch-
ührung des Konzils, insbesondere seiner Einberufung beinhalten Eın
relig10ses Richteramt des AISETs lehnte Luther gleichwohl ab27 Dıie uther1-
sche e1te ahm also Rückgrif auftf einen KonzilsbegriIif, wWI1€e 1H'€ die
alte Kirche 1m Zusammenhang mıt den ökumenischen Konzilien gepilleg
wurde.

Hiıerzu eingehen Gunther Wenz, Theologıie der Bekenntnisschriften der CVaLDCr
lisch-Iutherischen Kirche, D Berlin-New VYork 1996, 328-—364, miıt weiteren Nachwe!l-
5 vgl insbesondere uch Hubert edin, Die Papste un das Konzil ın der Politik Karls
Y 1n ders., Kirche des aubens Kirche der Geschichte. Ausgewählte Aufsätze und
ortrage, FE Konzil und Kirchenreform, Freiburg/Breisgau-Basel-Wien 1966, 148-—1
hier 1458

Martın Heckel, Autonomia und Pacıs Compositlo. Der Augsburger Religionsfiriede
In der Deutung der Gegenreformation, 1n ZRG Kan Abt. 45 1959 141-248, hier 187

Vgl Helmut eVver, DIie deutschen Protestanten der zweiıten Tagungsperiode
des Konzils VO  = len 55152 In Archiv für Reiormationsgeschichte 1965 L656=
209

25 Vgl Luthers TIE palatin, 1522 1n Br. IL 53 3
26 Vgl Johannes Heckel, Lex charitatis, München 1953, 195
27 Vgl Bike Wolgast, Das Konzil In den Erörterungen der kursächsischen Theologen

un Politiker 3-1 1ın Archiv für Reformationsgeschichte F3 1982 122-156,
hier 125° allgemein den Modalitäten des Konzils vgl Robert Stupperich, Kirche un
Synode bei Melanc.  on, In Gedenkschrift für Werner ert, Berlin 1955, 199—72
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D) Der Konzilsbegrıiff ım Verständnıs der römisch-katholischen Konfession
Den Ausführungen AT: römisch-katholischen Konzilsbegri{ff 1st zunächst
die Bemerkung vorwegzuschicken, dafs die römisch-katholische Kirche für
ihre prekäre Lage nfolge der reformatorischen ewegungen SOWI1E für Mils-
stände innerhalb der eigenen Reihen durchaus nıcht 1N! WAal. och De-
deutete der AD der lutherischen elfte für S1Ee SC.  ichtweg Ketzerel,
daß einNne brüderliche Zusammenkunfit ZA1T Klarung der Mr die Reforma-
t107 aufgeworienen Fragen für 6S1€ nicht 1n rage kam Daneben csah die rO-
misch-katholische Kirche, WI1€ bereits oben bemerkt, die Einberuflung eines
Konzils hnehin als problematisch zumal 1n der Konzilsbewegung auch

die Kurılie gerichtete one anklangen“®. SC  1e€.  1€ zeıgte sich die rO-
misch-katholische Kirche dann ZWal doch bereılt, sich mi1t der Reformation
1mM Rahmen eines Konzils auseinanderzusetzen”; VO Charakter her OoNnNn-

das hierfür einzuberufene Konzil ach Vorstellung der Stimm{iührer der
römisch-katholischen Seite jedoch L1UTL eine Art Gerichtsprozels se1n, ıIn dem
der Vorwurti der Ketzerel gegenüber der lutherischen e1ıte verhandeln
war?®. Während der aps ach römisch-katholischer Auffassung hierfür als
Richter berufen WAarl, sollte der evangelischen eıte lediglich als Angeklagte
Gehör gewährt werden.

Man tellte sich 1e7 also eın Konzil mi1t forensischer Auspragung
päpstlicher Führung VOL und befürwortete damıt einen neuartigen Konzils-

Dıiese Auffassung wurde namentlich VO  . der päpstlichen Cum
ad Oollenda getragen?*. Letztendlich SETZEE sich diese Sichtweilse auch bei der
Durchführung des Tridentinums HIC

Der Konzilsbegriff ım Reichsrecht

Der Augsburger Religionsfriede nannte das Konzil als einen der Wege, auf
dem eiINe relig1öse Reunliıon suchen WAäl. Was jedoch diesem VO

Reichsrecht benutzten Begrili des Konzils verstehen WAaITl, ließen die Nor-
1901  b en In der Reichspoliti wurde ZWarTr immer wieder, anderem
auch AFC. Reichstagsabschiede, die Einberufung eines Konzils gefordert?“.
ine Entscheidung ZUugunstien eines bestimmten Konzilsbegriffes, entweder
einNes lutherischen, eines römisch-katholischen, oder eines selbständig pra-
zıisıerten, wurde jedoch zunächst vollkomme vermieden.

SO derap schon VOL dem Reichstag VO  3 Augsburg 1mM re 1530 sEe1-
HE  - Kardinallegaten Campegg10 beauftragt, tunlichst die Einberufung eines Konzils
möglich machen, vgl Wenz (wıe Anm 22 360

Übrigens War die Verhandlungsbereitschaft auft kurialer eıte schr unterschiedlich
ausgepragt; c5 gab Stimmen, welche den päpstlichen Primat ZUrLr Verhandlungs-

erklären und amı ZUrL Disposition tellen wollten, vgl OTrTZ (wıe Anm 16)
200

Vgl Heckel, Autonomila un Pacıs Compositio (wıe Anm 23) 181
31 Carl Erdmann, Dıe Wiedereröffnung des Irıenter Konzils durch Julius 11L., 11

Quellen un: Forschungen aus italienischen Archiven un Bibliotheken (1928/29
2407953

Vgl LOTFFZ (wıe Anm 16) 200
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Als im Augsburger Religionsfrieden der Begrili des Konzils verwendet
wurde, machte INa INnsSsoOoweılt VO  - der Technik des dissimulierenden Rechts
Gebrauch, WOML1 eın äaulßerer Konsens zwischen den streitenden Parteien
UTFC einen ormell einheitlichen Begrifi geschaffen wurde, INan gleichzei-
tig jedoch inhaltlich dennoch 1mM Dıssens verblıeD, da INall diesen Begriff 1e-
weils mıt unterschiedlichen Inhalten unterlegte?>. Der Begrili des Konzils
wurde damit also VO  _ der konfessionellen Ebene abgelöst, ohne dafß aber
mıt einem akonfessionellen Inhalt gefüllt wurde.

aa) Der Verlauf des Konzıls Von Trient

iIm ahrhundert wurde die doppelkonfessionelle Bedeutung des Be-
ori1fs 1M Rahmen der Beurteilung des Konzils VO ıPn besonders deut-
ich DIıie Initiative für die Einberufung des Konzils ergrifien der alser un
die Protestanten Dıe Kurie reaglerte hierau{ti ingegen zunächst zurück-
haltend, da bei ihr die Auffassung erhan hatte, dals eın
Konzil, insbesondere des 1mM römisch-katholischen Binnenbereich
och schwebenden TEC1ILes zwischen Kurialismus un Konziliarismus,
eher och zersetzende als einigende Wirkung en konnte?*. Dıe erzZo-
gerungstakti des Papstes WaTl n  e  ich der nla für Drohungen des
Kaisers, selbständig eın Konzil einzuberufen, die TENC ohne ernsthaften
Hintergrund waren??.

Die Tatsache, da SC  1e  1C dennoch UrCcC den aps eın Konzil einbe-
rufen wurde, das auch IT das Reich un zeitweise Urc die DIO-
testantische Religionspartei mıiıt Vertretern beschickt wurde, tellte gleich-
zeitig eine vorläufige Entscheidung zugunsten des römisch-katholischen
Konzilsbegriff dar. Dieser Umstand bereitete naturgemäls den protestantıi-
schen Vertretern auUT dem Konzil erhebliche Schwierigkeiten: raglic WalIl,
inwlileweıit sS1€e ihre eigene Forderung ach einem „Ireien christlichen Kon-
Al die 1mM völligen Widerspruch ZU Jlenter Papstkonzi stand, mıt ach-
Tveriolgen sollten?®. Immerhin dem alser auch Zugeständnis-

1mM protestantischem Sinne abgerungen worden: Hs wurden den Trote-
tanten kirchliche Reformen, die Heranziehung der eiligen chriit als VOI-

rangınger Entscheidungsgrundlage, SOWI1E eiINeEe gebührende Führung der
Konzilsverhandlungen zugesagt?”.

Als der aps SC  1€  ich das Konzil VO  3 ı1en ach Bologna In den Kır-
chenstaat verlegte, brachte in dies zusätzlich och In den Gegensatz ZUuU
alser un! den römisch-katholischen Reichsständen. Während jedoch

323 Der Begrilf der Rechtsdissimulationen wurde eingeführt insbesondere VO  —

Heckel, vgl Krise der Religionsverfassung (wıe Anm 2) 115 [ ders., Parıtat Anm
10) 396 Anm. 473

OTTZ (wie Anm 16) 202
25 OTTZ (wıe Anm 16) 203

eyer (wıe Anm. 24), 166 I den Konzilsvorstellungen der Protestanten vgl
Robert Stupperich, DIie Reformatoren und das Tridentinum, 1n Archiv IÜür Reiorma-
tionsgeschichte 20-63

eyer (wıe Anm 24) 1681771
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die römisch-katholischen Stände lediglich die Rückverlegung des Konzils
forderten un der alser dieser Forderung miıt der Drohung der schismati-
schen eigenmächtigen Fortführung des Konzils erfolgreich Nachdruck VeEeI-

lieh, holfften die Protestanten vergeblich auftf die Reassumption der bislang
gefalsten Konzilsbeschlüsse?®. Gerade aufgrun der erwähnten kaiserlichen
Zugeständnisse hatten ein1ge protestantische Fürsten Konzil teilgenom-
INCIL,; ihre Teilnhnahme endete jedoch unmittelbar mıiıt dem USDruC des
Schmalkaldischen Kriege??. Hıermıit scheiterte gleichzeiltig auch jene erholil-

Wirkung des Tridentinum als eines echten Reformkonzils, zumal jegliche
welitere Teilnhnahme Tridentinum protestantischerseits VO Naumburger
Furstentag 1mM Jahre 1561 abgelehnt wurde

DIie Vollendung des Konzils brachte SOM 1m Ergebnis keine rundlegen-
de Refiorm 1m ınne der Augsburgischen Konzftession. Vielmehr die
Gräben zwischen beiden Religionsparteien in Trient och vertieit worden.

bb) Das Ergebnis des Triıdentinum und SeInNe weıteren Folgen
Fur die weiıtere Handhabung der einschlägigen Vorschriften des Reichsrech-
tes tellte sich achSC der Jjenter Konzils die Frage, ob die ffenen
Religionsiragen mı1t dem Tridentinum hinreichend beantwortet worden

Die olge einer positiven Beantwortun dieser rage ware SCWESCI,
dafs das Reichsrecht künftig L11UT och VO  - einer legitimen Konf{ession, nam-
ich der post-tridentinischen, römisch-konfessionellen Konfiession hätte
ausgehen dürtfen Gleichzeitig waren auch sämtliche Kompromißlösungen,
wWI1e die Besitzstandsregelungen, gegenstandslos geworden.

DIıie abschließende Antwort hierauft gab der Reichstag ugsburg 1Im
Jahre 1566, der sich eigentlich mıiıt der rage befassen sollte, ob die refiOor-
mierten Abspaltungen VO  - der Augsburgischen Religionspartel Vr den
Schutz des Augsburger Religionsfriedens mitertfalst oder ob s1e als
Sektierer 1mM Sinne VO  w gemeinsam VO  - beiden anerkannten Konfes-
sionen ekämpfen

Als orirage WarT 1eTr klären, ob ach dem Tridentinum, das eigentlich
als Unionskonzil hatte fungieren sollen, überhaupt och die Schutzvor-
schriften des Augsburger Religionsfriedens angewandt werden durften
Doch WarT nicht L1UI die Verbindlichkei des Tridentinums zwischen den eli-
gionsparteien strıtt1ig, sondern schon ihre Anerkennung innerhal der rO-
misch-katholischen Seılite stark umkämpft. Der aps wünschte sich ZWarTr

eine Beendigung des Augsburger Religionsfriedens, zumal sich das jenter
Konzil eingehend mıt der Reformatıon beschäftigt hatte un diese Neuerun-
gCn verworlien hatte*!. Der päpstliche ega klärte jedoch schon bald den
aps brieflich ber die tatsächlichen Verhältnisse auft dem Reichstag autf ET
egte dem aps dar, dafß IMa C5 beim Religionsfrieden belassen muSsse, aber

Stephan Skalweit, Reich un! Reformation, Frankifurt/Maıiın, 1967, 349
eyer (wlıe Anm. 24) 204-206
Robert alınıch, Der Naumburger Fürstentag F5561, 1870, 201

41 Walter Hollweg, Der Augsburger Reichstag VOoO  — 1566 und seine Bedeutung für die
Entstehung der Reformierten Kirche un ihres Bekenntnisses, Neukirchen 1964, 315
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auch könne, sofern dieser nicht erneut In einem Reichsabschied erwähnt
würde. Weiterhin so 11a1l besser abwarten, bis die römisch-katholische
Seite wlieder In die Lage werden würde, die suspendierten Rechte
auszuuüben. Nach verschiedentlich ausgeübten Druck Wal ZWOaäal der aps
hiervon überzeugen, doch betrieb (T alur I1150O energischer die mset-
ZUNS des Tridentinum 1mM innerkatholischen Bereich“*?. DIie römisch-kathaoli-
sche eıte verzichtete damıt auftf die Anfechtung des Religionsiriedens.

DIie VO Kalser ursprünglich für diesen Reichstag vorgesehene Religions-
vergleichung unterblieb ebenso, WI1€E die VO  — ein1ıgen protestantischen Stan-
den geforderte Einberulung eiInNnes Nationalkonzils, zumal dieses allenfalls
eine regionale Religionsvereinigung hätte erzielen können. Schon sehr bald
seizte sıch dann die Auffassung urch, dals der Augsburger Religionsfriede
ın seiNer Gültigkeit nicht MFC das Tridentinum beeinträchtigt werden soll-
te? Der Reichstag tellte er fest, da das Konzil VO Trient nıcht jenes,
TIG den Augsburger Religionsirieden geforderte Unionskonzil darstellte
un! der AITEe. den Augsburger Religionsfrieden geschaffene Zustand e1De-
halten werden sSo

Hiermit hatte sich auch die edingte Praktikabilität der dissimulierten
Rechtsbegriffe erwlesen: ZWaäal 1els sich miıt dem Begriff des Konzils bel der
Formulierung des Augsburger Religionsiriedens eın formeller Konsens fin-
den och konnte die vereinbarte Formulierung nicht praktisch umgesetzt
werden, da dies LLUTE Urc die reichsrechtliche Entscheidung ZUgunNnstien e1-
neT der beiden widerstreitenden Religionsparteien hätte erfolgen könne, die
jedoch vermieden werden sSo

Zwar konnte INa  — sich zwischen beiden Religionsparteien ormell auf
CINe Entscheidung der Religionsirage 1ncC eın Konzil einıgen och die FE1-
nıgung reichte 1U dazıl, die Buchstaben In der richtigen Reihen{folge sei-
Z nıicht jedoch, den Wortlaut mıt Inhalt füllen Die Konzilsproble-
matik konnte ebensowenig WI1€e die Religionsproblematik auf e1InNner konfes-
jionell übergreifenden jJuristischen Ebene gelöst werden. Durch die sich all-
mählich durchsetzende Verschleierungstaktik der Rechtsdissimulationen
wurden die 1SSE 1ımM nachreformatorischen Reichsrecht lediglich überdeckt,
nicht jedoch gekittet*.

DIie inıgung ber die Konzilsirage konnte er 1U nde des 1N1-
guUNgSPIOZCSSCS stehen und Wal nicht bereits der Kircheneinigung VOrWCS-
zunehmen; der Weg ber das Konzil War dementsprechend als Weg E B1-
nıgung der Religionsparteien nicht gangbar.

Religionsgespräche
Als weıltere Möglichkei ZU[L[ Erzielung einer Wiedervereinigung der Kontfes-
Ss1io0Nen Nannte der Augsburger Religionsirieden Kolloquien ım Sınne bilate-
raler Religionsgespräche, aufl denen Oormlos CN Einigung In dogmatischen
Fragen gesucht werden sollte

EbdR
Ebd 326

Heckel, Krise der Religionsverfassung (wıe Anm 2) 116
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DIie bedeutendsten Religionsgespräche hatten ıIn der Zeıt zwischen 1536
un A also jeweils schon VOL dem Inkraittreten des Augsburger Reli-
gionsiriedens stattgefunden, ohne dals eın Ergebnis geiunden werden
konnte.

Auft dem Reichstag ugsburg 1mM Jahre 15530, auf dem auch die AUuUgs-
burger Konf{ession vorgelegt worden WAalIl, and eın Religionsgespräch
das sich 1mM wesentlichen mıit der Rechtfertigungslehre befaßte, jedoch ohne
einen nachhaltigen Erfolg blieb?? Auft weıliteren onventen In Hagenau un
Orms ıIn den Jahren 1 540 un! 1541 SErZiE INa  — diese Bemühungen fort
Während In Hagenau lediglich Verfahrensiragen besprochen werden soll-
t[GR.: wurden die nhalte der Fortsetzun In Orms überlassen*?®. Das Ge-
spräch VO Orms litt ZWarl zunächst der mangelnden Geschlossen-
eıt auf der römisch-katholischen Seite?*/, reiite dann jedoch verhältnismä-
I$ig weit48. Als dann jedoch die Ergebnisse des Ormser Konventes aut dem
Reichstag VO Regensburg 1541 1m Rahmen einNnes Kolloquiums WEeIl-
terberaten werden sollten, zeigte sich, dafls INa zwischen den Verhand-
Jungsparteien lediglich Kompromıisse In der Begrifflichkeit, nicht jedoch 1m
Inhalt erzielt hatte Da INa  — sich miıt Dissimulationen D: 1mM juristischen
Bereich, nicht jedoch 1mMm theologischen Feld enelien wollte, scheiterte eine
grundsätzliche Einiıgung. DIie Stände ehntenerweılitere Unionsversuche
ab49 Nach dem Scheitern des Tridentinum als Unionskonzil blieben weitere
ernsthafte Versuche, sich zwischen den Religionsparteien auf dem Ge-
sprächswege vergleichen, endgültig aQus, zumal diesem Zeitpunkt be-
reıts die Posıtionen weitgehend unflexibel geworden waren”?®.

Der Wiedervereinigungsauitrag 8881 Westfälischen Frieden

Das, Was hinsichtlic einer Wiedervereinigung der beiden Konfessionen In
die Regelungen des Augsburger Religionsfiriedens aufgenommen worden
Wal, wurde Napp hundert Jahre spater 1mM Westfälischen Frieden wieder-
holt SO wurde ausdrücklich die Fortgeltung des Augsburger Religions{rie -
dens In Art IPO festgestellt. Doch finden sich auch weılteren Stel-
len innerhal des IPO Auspragungen des religiösen Wiederverein1igungs-
gebotes, 1mM 1INDIIC. auf den Restitutionstermin Tür die reichsunmittel-
baren geistlichen Herrschaliften In Art IPO. hinsichtlich des Status

45 Vgl Robert Stupperich, Der Humanısmus un die Wiedervereinigung der Konies-
sionen, Leipzig 1936, I der feststellt, dafß die Protestanten inhaltlich über weite
recken hinweg nachgaben, ann wieder auf Außerlichkeiten beharren.

Eugene Honee, ber das Vorhaben un Scheitern eines Religionsgesprächs. Eın
Verfahrensstreit au{f dem Konvent VO.  — Hagenau in: Archiv für Reformationsge-
schichte 1985 195-—-216, hier 198

Stupperich (wıe Anm 45)
Stupperich (wıe Anm. 45) ol
Stupperich (wıe Anm 45) 10  S
Hubert edin, Aus welchen Gegensatzen sind die vortridentinischen Religionsge-

spräche zwischen Katholiken und Protestante gescheitert?, 1n Theologie und Glaube
Zeıitschrift für den katholischen Klerus 1958 50—-8 1

Ztschr.{.K.
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der mittelbaren geistlichen Herrschaften der Reichsstände In AT V
IPO bezüglich der Einbeziehung der Ireien Reichsstädte In den Frieden In
Art IPO un 1M 1INDIl1c atıi die Suspendierung der geistlichen JUs
risdiktion der römisch-katholischen Bischöfe 1ın Art. IPO

Die Wiedervereinigung der Konfessionen War also auch ACh dem
Westfälischen Frieden eın verfassungsrechtliches Anliegen des Reiches.
Dennoch hatte sich die Bedeutung dieses Ziels, der usge-
staltung 1mM Augsburger Religionsfrieden, gewandelt un jel 1U CHHAIIC
rudimentärer au  % Das Erfordernis einer Rechtfertigung der Irüher B“
währten Zugeständnisse WAar für die Konfifessionen ach WI1eEe VOTL gegeben.
Systematisch interessant 1st VOT em die Tatsache, dafs der Auitrag ZUTLT

ligiösen Wiedervereinigung jeweils Rande VO Spezlalvorschriften ZUTLT

Besitzstandsregelung finden ist?! Bemerkenswert 1st weiterhin, dals
der Gleichberechtigung der Konfiessionen In orm einer Genera  au-

se] viele Einzelregelungen diese Gleichberechtigung 1m System des West-
fälischen Friedens statuierten”?. Dıe AA Streitbeilegung 1m Westfälischen
Prieden eingeführte 10 IN partes der Verzicht auft Mehrheitsentscheidun-
SCH In Religionsangelegenheiten zugunsten VO  — Verhandlungen (amıcabı-
ıs COomMmposıt10 wilies den weılteren Weg ZU konfessionellen Parıtät 1mM
Reich>>.

och tellte die Ausgestaltung 1mM ext des IPO nicht die einz1ge eran-
derung hinsichtli des Wiedervereinigungsaulftrages dar DIıe Rahmenbe-
dingungen 1mM Jahre 1648 vollkommen andere a1s och 1mM Jahre
1353 zumal mıt dem Westfälischen Frieden eın gesamteuropäischer Um-
THE einherging, der den Beginn der Neuzeıit darstellte Während I1la  — 1m
Jahre 15535 In ugsburg och In der Vorstellung e dafs eiNeEe Beendl-
guNg der Kirchenspaltung zumindest nicht vollkommen ausgeschlossen
WAaLIl, 16 INa  3 1648 das Gebot der konfessionellen Wiedervereinigung für
emMe Floskel ohne jeden Realbezug. DIie eigentliche Bedeutung der eiIn-
schlägigen Oormen als Wiedervereinigungsauftrag WAarT ihnen diesem
Zeitpunkt anden gekommen, da diesbezüglich VO keiner CITE mehr
WIT.  IC offnung gehegt wurde un auch keine Anstrengungen mehr In
diese Richtung Heifen Dıe verschieden Ansatze ZUT Wiedervereinigung,
WI1eEe militärische Aktionen, das Konzil VO  H J1enTt, diverse Religionsgesprä-
che, das als Zwischenreligion gedachte Interim, SOWIE das Restitutionsedikt
Kalser Ferdinands I1 aus dem Jahre 1629?* hatten sich bereits als untaug-
ich herausgestellt??.

51 Vgl hierzu Nicolaus Gundling, Dıiscours über den Westphälischen Frieden, Frank-
turt Maın 13 24{ S wırd 1Iso lange auf dıe Possession gesehen, hıs WIr alle
Men Halleluja siıngen“,

52 Bornkamm (wıe AJ 7) 2756
aus Schlaich, Mailoritas protestatio 1T10 1n partes COLIDUS Evangelicorum, 1n

ZRG KCKanı Abt FL 264-—-299, hier D
Hiıerzu siehe artın Heckel, Das Restitutionsedikt Kalser Ferdinands Il VO.

Marz 1629, 888 Festschrilft für arl Kroeschell, München 1997, + 1376
» > Bornkamm wıe Anm 6) A
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SO konnte Gundling?® mıt gewissem Recht den Wiedervereinigungsauf[l-
trag 1 WestftTälischen Frieden als „leeres Compliment“ bezeichnen, wWOomıt
INa  — lediglich zeigen WO  €, „daß MAan allenfalls nıcht abgene1gt SCY, eiIne Verei-
NIGUNG der Relıgion reffen Alleın darzu Ist ohl seıt dem Tridentinischen COoN-
Cılıo alle Hoffnung verschwunden“. Dementsprechend tellte der Frieden
durchaus Regelungen iur eIMNe sechr ange auer f>7

Seinen Sınn hatte der Hınwels au{tf die konfessionell Wiedervereini-
gU11$ 1mM Westfälischen Frieden also auUSSC  jelslich och als Stutze des DI-
konfessionellen, DZW. nunmehr, ach Berücksichtigung der reformierten
Anhängerschaft, des trikonfessionellen Systems der Reichsverfassung.
eıne Bedeutung als ernstgemeinnter Appell die Religionspartelen ZATE

wirklichen Überwindung der Glaubensspaltung Waäal dagegen schon se1t
dem Reichstag VO ugsburg 1mM Jahre 1566 endgültig anden gekom-
881481

Resumee

Im Ergebnis Aalst sich feststellen, dals INa  — den Wiedervereinigungsgebo-
ten des Augsburger Religionsfriedens un des Westfälischen Friedens L1UTL

bedingt gerecht wird, WE 11la  — S1Ce allein dem Gesichtspunkt der
konfessionellen Versöhnung betrachtet. Als solche hatten sS1C ZWaäal sicher-
ıch ihre Berechtigung, auch WCI1)1 die Neigung ernsthaften Annähe-
rungsversuchen zwischen den Religionspartelen mı1t der Zeıt eutlic
NaCcC  e un In der Zeıit des Westfälischen Priedens aum och-
macht werden annn

Dıe wesentliche Funktion lag vielmehr In der Aufrechterhaltung einer
Liktiven Glaubenseinheit für die Belange der Verfassungsstruktur des alten
Reiches. 1D)3s Reich rhielt seinen religiösen Charakter TE die EZUG-
nahme aut einNne einheitliche chrıstlıche Religion au{frecht, unterliels JE
doch, selbhst die Entscheidung für eine der vorhandenen Varlanten, wWI1e S1€
In den auseinanderstrebenden Kon{fessionen vorhanden trefi-
ten Es wahrte die iktive Glaubenseinheit 1 Reichsrecht AT die Ver-
wendung der Technik der Rechtsdissimulationen, also Hire die Verwen-

dung einheitlicher Worthülsen, die jeweils ach Bedart ın unterschiedli-
cher elIse konfessionel füllen Gleichzeitig ermöglichten die
dissımulierenden egrimfe den zerstrittenen Religionspartelen, sich aul 1n -
terimistische Kompromıisse In Besitzstandsregelungen ein1ıgen. 1Das da-
mıiıt beabsichtigte Regelungsprovisior1um wurde 1 rgebnIis DA aran-
ten für die Dauerhaftigkeit des Religionsfriedens In Deutschland

undling (wıe Anm S51 R1 Z
5 / Bornkamm (wıe Anm 6) D


